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'$1 XIII. Gesetzgebungsperiode 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Bundesminisler für Verkehr /ILlLf / A. B. 

ZU 430 IJ. _ ' 
Pr.Zl. 5.905/68-I/1-1971rrä~, a~~~~9C~en, sm 9.Februar '1972 ' 

.A1IFRAGEBEAJ'ITVJORTUHG 
betreffend die schriftliche Anfrage der Abgeordneten 
HAGSPIEL, STOHS t Dr. BIJE1\f'L und Genossen Nr4 130/J-NR/1971 
vom 16. Dezember 1971: "Einstellung der Bregenzerwälder­
bahn ll • 

Ihre Anfrage erlaube ich mir wie folgt zu beantworten: 

Die Österreichischen Bundesbahnen haben in Befolgung 
des im Bundesbahngesetz enthaltenen Auftrages zur kauf-· 
märmischen Betrie bsführung ein lliIemorandum erarbeitet, in 
dem rein aus betriebswirtschaftlicher Sicht das Ergebnis 
einer lJebenbahnuntersuchung zusammengefaßt und die dem 
Vorstand des Unternehmens notwendig erscheinenden Konse­
quenzen aufgezeigt werden. Wie ich bereits bei früheren 
Anlässen im Nationalrat und in der Öffentlichkeit festge­
stellt habe, beabsichtige ich, dieses Nemorandum allen in 
Frage kommenden Gebietskörperschaften, Interessensvertretungen 
etc. zuzuleiten und hiezu um Stellungnahme zu ersuchen. 
Damit erscheint die Gewähr gegeben, daß auch regiönalpo­
litische, strukturpolitische, fremdenverkehrsmäßige und 
sonstige Überlegungen, die der Vorstand der Österreichisohen 
Bundesbahnen auf Grund der Formulierungen des Bundesbahn­
gesetzes bei der Abfassung des Memorandums nicht berück­
sichtigen konnte, vorgebracht werden können. Memorandum und 
Stellungnahmen werden dann von meinem Ninisterium zu einem 
umfassenden Nebenbahnbericht zusammengefaßt, den ich dem 
Nationalrat zuleiten werde. 
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Diese Vorgangsweise" entspricht letztlich nicht nur 
der Empfehlung, die der Verwaltungsrat der ÖBB mir gegep­
über geäur3ert hat, sondern auch dem in der Regierungser­
klärung vom 5.11.1971 bezogenen Standpunkt. Der Verwaltungs­
rat hat am 26.11.1971 in einem Schreiben an mich zum Aus­
druck gebracht, "es mögen in jedem einzelnen Fall im Wege 
über das Verkehrsministerium Untersuchungen mit allen 
Interessenten und betroffenen Stellen, insbesondere mit 
Interessenvertretungen und Gebietskörperschaftffi1,angestellt 
werden, ob diesenSchließungen nicht volkswirtschaftliche, 
politische und infrastrukturelle Notwendigkeiten entgegen..., 
stehen ". 

In der Regierungserklärung wird zur Frage des 
Memorandums der ÖEB festgestellt: 

IIZur Frage des vom Vorstand der Österreichisohen 
Bundesbahnen erarbeiteten :r1emorandums über die Nebenbahnen 
steht die Bundesregierung auf dem Standpunkt, daß bei einer 
Analyse von Nebenstrecken auch auf del1 gesamtwirtschaftlichen 
Nutzen solcher Linien Bedfwht genommen und eine soziale 
und wirtschaftliche Benachteiligung der botroffenen Be­
völkerungsschichten soweit wie möglich vermieden Werden 
sollII. 

Äußerungen zu einzelnen konkreten Jifebenbahnlinien 
'\'lÜrden bei dieser Sachlage so';/ohl den Stel1ungnallYuen der 
Gebietskörperschaften und Interesse~svertretungen als auch 
dem erw"ähnten Nebenbahnbericht und seiner Behand1ung im 
Nationalrat vorgreifen. 

Der Bundesminister: 
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